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Bestimmungen für den 5-er Fussball 
Junioren F - Turnierform  
 
 
• Die Turnierdaten- und Gruppeneinteilungen sind durch den IFV festgelegt 

worden. Es werden 5 Turniere stattfinden. 
 
• Der erstgenannte Verein jeder Gruppe ist Turnierorganisator. 
 
• Der Turnierorganisator erstellt einen Spielplan und stellt diesen den 

teilnehmenden Vereinen sowie dem IFV rechtzeitig zu (mind. 14 Tage vor dem 
Turnierdatum). Auf dem Spielplan muss die für das Turnier verantwortliche 
Person aufgeführt werden mit Tel. Nr. und e-Mail-Adresse.  

 
• Ist es einem gesetzten Turnierorganisator nicht möglich, das Turnier am 

eingeteilten Datum durchzuführen, hat dieser dafür besorgt zu sein, dass ein 
anderer Verein aus dieser Gruppe am genannten Datum das Turnier zur 
Durchführung  übernimmt. 

 
• Gespielt wird nach den Regeln des SFV für F-Junioren 5-er Fussball. 

Spielerpässe werden nicht benötigt! 
 
• Jeder Turnierorganisator kann selber bestimmen, ob er einen Technikparcours 

durchführen will. 
 
• Es dürfen nur Junioren im F-Alter eingesetzt werden. Mädchen des jüngeren  

E-Jahrgangs sind ebenfalls zugelassen. 
 

• Die Anmeldungen der einzelnen Teams ist je nach Stärkeverhältnis in den 
folgenden 3 Stärkeklassen möglich: 
1. Stärkeklasse: spielerfahrene Mannschaften bestehend aus mehrheitlich  

älterem F-Jahrgang 
2. Stärkeklasse: mittelmässige Mannschaften beider Jahrgänge. 
3. Stärkeklasse: spielunerfahrene Mannschaften bestehend aus mehrheitlich 

jüngerem F-Jahrgang 
 
• Es ist den Vereinen überlassen, ob sie die Spiele durch Spielleiter oder andere 

regelkundige Respektspersonen begleiten lassen wollen. 
 
• Die Turnierorganisatoren sind verpflichtet, von den teilnehmenden Mannschaften 

eine korrekt ausgefüllte Mannschaftsliste einzufordern. 
 
• Platzgrösse gemäss SFV: 25 x 35 Meter 
 
• Die Linien müssen gekennzeichnet oder markiert werden 
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• Spieldauer: ca. 12 Minuten pro Spiel 
 
• Das Turnier muss sollte insgesamt nicht länger als 2 ½ Stunden dauern. 
 
• Der Organisator hat genügend Pausentee für alle teilnehmenden Spieler zur 

Verfügung zu stellen.  
 
• Die Turniere dürfen durch die Organisatoren auch auf den Samstag oder einen 

anderen Spieltag vorgezogen werden, falls alle Teilnehmer damit einverstanden 
sind. Dies können die Vereine in eigener Regie erledigen, ohne Gesuchsstellung 
an den IFV. 

  
• Nach dem Turnier wird dem IFV innert 8 Tagen ein Turnierrapport schriftlich und 

komplett ausgefüllt zugestellt. Mannschaften, die entschuldigt wie unentschuldigt 
am Turnier nicht teilnehmen, werden gemäss IFV Leistungstarif gebüsst 
(Nichtantreten Turnier). 
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